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girt ber Abteilung für gnbuftrielurfelftnb aujjerbem brei
fomplette Bügeleinridjtungen, gig. 5, mit prometl)eub=
gabbügeleifen aufgeteilt.

gig. 5. ©arlüche mit Slufroafdjtifd).
©ctjneUmaffetbitjer.

6<$toei5e?ifd)eé
SDieBorarbeiten. ©iebbepglid) fei auf bie 2tu§=

fütjrungen auf Seite 303 beb Borentrourfeb beb guf%
bepartementeb oorn 15. Booember 1900, bearbeitet oon
prof. £>uber felber, oerroiefen. ®iefer ©ntrourf mirb
in ber Begel ©epartementalentrourf genannt unb mit
E 1 bejeicÇnet, im llnterfcfjieb pm ©ntrourf beb Bunbeb=
rateb oom 28. SDtai 1904, roelcijer bunbebrätlicher ©nt=
rourf genannt unb mit E 2 bezeichnet roirb. ßurn ®e=

partementalentrourf erfdjienen bie gebrudten ^uber'fdjen
Srläuterungen. Sie enthalten bie ©rläuterungen biefeb

©ntrourfeb p ^anben ber grofjen ©jpertenlommiffion.
Sie finb auct) eine roiffenfdjafttirf) populäre 2Bürbigung
ber Aufgabe beb Sdjroeijerifdien ßioilgefehgeberb.

gn ben gahren 1901 bib 1903 folgte bie Beratung
beb ®epartementalentrourfeb burd) bie ©jpertenlommiffion.
®ab prototoü ift nur alb Blanuflript gebrudt. ®ab
Befultat biefer Beratung ift ber bunbebratlidje ©ntrourf.
Siefer ©ntrourf enthält, roieber oon Prof. fpuber felber
gefdjrieben, auf Seite 1 bib 99 eine treffliche, erläuternbe
unb hifiorifdje Slbhanblung. gm guni 1905 begannen
bie parlamentarifdjen Beratungen beb bunbebrätlidjen
Sntrourfeb. Beferent im Bationnalrat roar g3rof £>uber,
im Stänberat Dr. fpoffmann oon St. ©aßen, ber jetzige
Bunbebrat. ©ab ftenograpljifc^e Bulletin foil, foroeit eb

bab gioilgefetjbud) betrifft, befonberb pfammengeftetlt
unb publiziert roerben, roab aber bibher leiber noch nicht
gefdjehen ift. gm ©ejcmber 1907 erfolgte bie Schluß
abftimmung in ben Parlamenten mit bem tpdjer*
freulichert Befultat ber einftimmigen Sinnahme. Bom
Seferenbum rourbe lein ©ebraud) gemacht. Sim 1. gan.
1912 tritt bab ©efet) tn Kraft. Bib bahin finb bie
lantonalen ©inführungbgefehe unb nötigen Berorbnungen
baju fertig p fteflen.

Befter SBeg jur ©inarbeitung inb ßioil
ftefe^buch- @b empfiehlt fief) nachfotgenbe BMtjobe:
5ßer fid) inb neue Becfjt einarbeiten roili, follte fid) p=
erft anhanb beb gntjaltboerseichniffeb beb ©efe^eb auf
Seite 204 ff. ber amtlichen Slubgabe über bie Slnorbnung
beb ©efe^eb Klarheit oetfd^affen. Nachher finb bie ge=

fe^li^en Beftimmungen beb ß. ©. B. über einen ©egero
flinb, j. B. bie gefetjlichen ©rben (Slrt. 457-466) p
I«fen. Bid)tb förbert bab Berftänbnib fo feljr, roie bie

2Bir fehen aub biefem, baff bie gnbuftrie» unb Kodp
fdjule ber ©emeinbe |)enau ganj nad) mobernen ©runb=
pgen eingerichtet ift unb Ipt audj ban! ber oor-
pglidjen Seitung oielfach Bnerlennung gefunben. ©erabe
burd) Berroenbung ber ©abfeuerung ift eb aud) möglich,
bie benlbar größte Beintidjleit p halten- benn aller
Bauch, Staub unb Sdjmuh, ben £>ol^ unb Kohlenfeuer
mit fid) bringen muff, ift oon oornljerem aubgefdjaltet.

Slbolph Bieger.

aufmerlfame, roieberholte Seitüre beb leicht oerftänblidjen
©efeheb=2:ejteb. ®te Bergegenroärtigungberentfprechenben
Beftimmungen beb alten lantonalen Bedjteb unb beren
Bergleidjung mit bem ß. ©. B. roirb ben llnterfc£)ieb
pnfdjen bem alten unb neuen Beerte llar beleuchten,
©ine ergiebige Duelle für bie Kenntnib beb ß. ©. B.
unb namentlich für bab Berftänbnib oon Sinn unb
ßroed ber einzelnen Bed)tbinftitute bilben bie gebrudten
©rläuterungen oon Prof. ©ugen Çuber pm Borentrourf
beb ß. ©. B. gür bie „gefehlidjen ©rben" roärenj. B.
bie Seiten 304—316 unb .Seite 354—359 nadjplefen.
SBer bap noch bie münblichen ©rläuterungen Prof.
fpuberb bei ber Bunbeboerfammlung im Stenographifchen
Bulletin ftubiert, roirb bie geroünfdjte Slufllärung Ieid)t
finben. 3Ber ben ©haralter beb ß. ©. B. lennen lernen
roill, muf aber feinen ©eift erforfcljen, er barf nicht
beim Budjftaben ftehen bleiben. ©er ©ebanle ift ja
bab ©efeh, nicht ber Buchftabe.

©er gurift, ber ftcl) um ©etailfragen intereffiert,
roirb bie erfdjienenen trefflichen Kommentare pm ß.@.B.,
namentlich ben oon ©gger, @fd)er, Beichel, Dfer unb
SSBielanb unb ben oon ©mür lonfultieren. ®ort roirb
er auch bie Spejialliteratur p ben einzelnen Bed)tbin=
ftituten angegeben finben. ®ie belannten fd)roeijerifchen
ßeitfe^riften, roie guriftenjeitung, ßeitfdjrift für fchroeij.

le Compriniierts E abgedrehte, blanke
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In der Abteilung für Jndustriekurse'Isind außerdem drei
komplette Bügeleinrichtungen, Fig. 5, mit Prometheus-
gasbügeleisen aufgestellt.

Fig. 5. Garküche mit Aufwaschtisch.
Schnellwasferhitzer.

Schweizerisches Zivilgesetzbuch.
DieVorarbeiten. Diesbezüglich sei auf die Aus-

führungen auf Seite 303 des Vorentwurfes des Justiz-
departementes vom 15. November 1900, bearbeitet von
Prof. Huber selber, verwiesen. Dieser Entwurf wird
in der Regel Departementalentwurf genannt und mit

1 bezeichnet, im Unterschied zum Entwurf des Bundes-
rates vom 28. Mai 1904, welcher bundesrätlicher Ent-
wurf genannt und mit U 2 bezeichnet wird. Zum De-
partementalentwurf erschienen die gedruckten Huber'schen
Erläuterungen. Sie enthalten die Erläuterungen dieses

Entwurfes zu Handen der großen Expertenkommission.
Sie sind auch eine wissenschaftlich populäre Würdigung
der Aufgabe des Schweizerischen Zivilgesetzgebers.

In den Jahren 1901 bis 1903 folgte die Beratung
des Departementalentwurfes durch die Expertenkommission.
Das Protokoll ist nur als Manuskript gedruckt. Das
Resultat dieser Beratung ist der bundesrätliche Entwurf.
Dieser Entwurf enthält, wieder von Prof. Huber selber
geschrieben, auf Seite 1 bis 99 eine treffliche, erläuternde
und historische Abhandlung. Im Juni 1905 begannen
die parlamentarischen Beratungen des bundesrätlichen
Entwurfes. Referent im Nationnalrat war Pros Huber,
im Ständerat l)r. Hoffmann von St. Gallen, der jetzige
Bundesrat. Das stenographische Bulletin soll, soweit es
das Zivilgesetzbuch betrifft, besonders zusammengestellt
und publiziert werden, was aber bisher leider noch nicht
geschehen ist. Im Dezember 1907 erfolgte die Schluß-
abstimmung in den Parlamenten mit dem hocher-
sreulichen Resultat der einstimmigen Annahme. Vom
Referendum wurde kein Gebrauch gemacht. Am l. Jan.
1912 tritt das Gesetz in Kraft. Bis dahin sind die
kantonalen Einführungsgesetze und nötigen Verordnungen
dazu fertig zu stellen.

Bester Weg zur Einarbeitung ins Zivil-
gesetzbuch. Es empfiehlt sich nachfolgende Methode:
Wer sich ins neue Recht einarbeiten will, sollte sich zu-
erst anhand des Inhaltsverzeichnisses des Gesetzes auf
Seite 204 ff. der amtlichen Ausgabe über die Anordnung
des Gesetzes Klarheit verschaffen. Nachher sind die ge-
schlichen Bestimmungen des Z. G. B. über einen Gegen-
stand, z. B. die gesetzlichen Erben (Art. 457-466) zu
lesen. Nichts fördert das Verständnis so sehr, wie die

Wir sehen aus diesem, daß die Industrie- und Koch-
schule der Gemeinde Henau ganz nach modernen Grund-
zögen eingerichtet ist und hat auch dank der vor-
züglichen Leitung vielfach Anerkennung gefunden. Gerade
durch Verwendung der Gasfeuerung ist es auch möglich,
die denkbar größte Reinlichkeit zu halten, denn aller
Rauch, Staub und Schmutz, den Holz- und Kohlenseuer
mit sich bringen muß, ist von vornherein ausgeschaltet.

Adolph Rieger.

aufmerksame, wiederholte Lektüre des leicht verständlichen
Gesetzes-Textes. Die Vergegenwärtigung der entsprechenden
Bestimmungen des alten kantonalen Rechtes und deren
Vergleichung mit dem Z, G. B. wird den Unterschied
zwischen dem alten und neuen Rechte klar beleuchten.
Eine ergiebige Quelle für die Kenntnis des Z. G. B.
und namentlich für das Verständnis von Sinn und
Zweck der einzelnen Rechtsinstitute bilden die gedruckten
Erläuterungen von Prof. Eugen Huber zum Vorentwurf
des Z. G. B. Für die „gesetzlichen Erben" wären z.B.
die Seiten 304—316 und Seite 354—359 nachzulesen.
Wer dazu noch die mündlichen Erläuterungen Prof.
Hubers bei der Bundesversammlung im Stenographischen
Bulletin studiert, wird die gewünschte Ausklärung leicht
finden. Wer den Charakter des Z. G. B. kennen lernen
will, muß aber seinen Geist erforschen, er darf nicht
beim Buchstaben stehen bleiben. Der Gedanke ist ja
das Gesetz, nicht der Buchstabe.

Der Jurist, der sich um Detailfragen interessiert,
wird die erschienenen trefflichen Kommentare zum Z.G.B.,
namentlich den von Egger, Escher, Reichet, Oser und
Wieland und den von Gmür konsultieren. Dort wird
er auch die Spezialliteratur zu den einzelnen Rechtsin-
Muten angegeben finden. Die bekannten schweizerischen
Zeitschriften, wie Juristenzeitung, Zeitschrift für schweiz.

ß-z LlZmxzrîmiCà R «îdgWrlk'às, bisrsks

Màà H (ie. K.-6., W
VZKlà Al?»<> AVIVAS»«

Z SÄST' à ZVîGSM «l. BàM
Mzmà Lisss- ssli MldZà bk M KK Zrà

8ààààZ vsiWàWàiàîZW.



460 gists. fô&etft. („SHdfxeïMati") Sit. 29

Secßt unb bie gurdjet Setträge pr Secßtlmiffenfcßaft,
bringen fortwäßrenb treffticße Stbßanblungen über bal
3ioilgefeßbucß.

Ser ^3ra!tiïer, ber mit bem ©injeffaü ju tun ßat,
bann fid) fobann mit Sorted ber großen Kommentare
jum beutfcßen bürgerlichen ©efeßbucß bebienen. Sur
muß er bebenfen, baß unfer ©efeßbucß in gar oiefen
(ßunften einen ganj anbern ©eifi atmet. Sie Kommen»
tare oon ©taubinger unb (ßtanf werben ben rßrabtifer
j. S. über ben Segriff ber „©rbücßen Serfjältniffe" bei
Strt. 15 ber ©infüßrunglbefiimmungen jum 3- ©• 53-/

wefcßer Segriff im Ueberganglrecßt eine große Sode
fpiett, gut unterrichten. Siefen Segriff fennt nämticß
aueß ber Strt. 213 bei ©infüßrunglgefeßel jum beutfcßen
S. @. S., baß bal oierbänbige ?ßrioat=Secßt oon Sßrof.
£>uber, morauf ißrof. fpuber bei feinen ©rtäuterungen
ftatt weiterer Stulfüßrungen oft oerweift, in feiner ju»

riftiftfjen Sibliotfjef feßten barf, braucht nicht befonberl
betont p werben. Stud) bie Érbeiten ber ©ermanifien
©terfe unb ©totbe, erfierer nimmt auf bie ©niwürfe pm
3- © S. Sepg, finb gute Serater. Söäßrenb ber
Uebergangljeit fpielen bie fragen bei fog. intertemporalen
Secßtel eine große Softe. Samentticß bie Sichter unb
Slnwätte werben fid) in ber Uebergangljeit mit biefen
fragen eingeßenb p befaffen haben. 5Rit Sorted wirb
ber nach Slufftärung fwßenbe Ijiec bie befannten SBerfe

oon Dabicßt unb Slffofter unb ©cßerer über bal inter»
temporale Secht fonfuftieren.

SCeet)ni£ unb gorm. Sal Serftänbni! bei @e=

feßel wirb bureß bie Kenninil einiger gefeßel»tecßnifd)er
Segeln erleichtert, ©präche: ©in fcßönel beutfeßel
Söerf, in eblem beutfd) gefeßrteben, fei bal 3- © S. bal
©efeß iff Ieic£)t lesbar unb gemeinoerftanbtieß, affo jeber»

mann, aueß bem öaien, leicht pgängfid). ©emeinoer»
ftänbfiche ©pradje bebeutete eine Konjeffion an bie bil»
herigen ©erichtlorganifationen, welche feine Serufsridjter
uorfießt. fonbern nur Saienricßter. grembwörter würben
burd) beutfdje erfeßt. 3"'« Seifpiet bal „Seftament"
heißt fünftigßin „Seßtwißige Serfügung", bal „Segat"
„Sermäcßtml."

Sie Kür je iff eine Sefonberßeit bei 3- ©• S. bal
©rbreeßt j. S. umfaßt nur 166 Strtifel (475 bil
640). bloß 10 Sfrtifetn (457—466) ift bal gefeß»

ließe ©rbreeßt geregelt. Sal Seutfcße S. @. S. braucht

jur Segelung feinel ©rbrecßtel nießt weniger all 464
Saragrapßen (1922—2385). 3"fammenfeeff ung ber
Segetn in wenige große ©ebanfen war bal Sefireben
bei ©efeßrebaftorl, weil naeß feiner Sfnficßt nur furjel
Sedf)t mit fieroorßebung ber fpauptgebanfen ootfltümticßel
Secßt abgibt. SBicßtfge! iff babei nirgenbl ber Kürje
geopfert worben. Sie Kafuiftif, bie erfcßöpfenbe Stuf»

jäßtung unb Segelung alter möglidjen gäße, iff tuntießft
oermieben, weil ber ©efeßgeber meßt alte ffätte ooraul»
feßen fann. Serweifungen oon einem Slrtifel auf ben
anbern fommen nid)t oor, ein Sorted oor bem Seutfcßen
S. ®. S., wo Serweifungen fogar 8. ©rabel oorfommen
foltert. Sal 3- ©• S. gibt bie Serweifungen faeßtid),
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etwa wit ben SBorten: ©I finben hier aueß bie Se»

fiimmungen bel Dbligat»Secßte! Slnwenbung (Strt. 7).
Kein Slrtifel, abgefeßen oon ben wenigen, bie Stuf=

jäßtungen enthalten (Strt. 393), befießt aul meßr all
brei Stbfäßen, bie Stbfäße in ber Segel wieber aul bloß
einem ©aße. Sie Stnorbnung ber Strtifel erfolgt in ber

Segel fo, baß an ber ©piße bie altgemeinen Segeln über
bal SBefen bei jeweiligen Secßtlinflitutel fteßen, bann

folgen bie über Stnfang, ©nbe unb Sßirfung. ffiiffen»
fcßaftlicße Soüftänbigfeit ift jeboeß nießt angeftrebt. Sal
3- ®. S. iff eben für bie peaftifeße Stnwenbbarfeit be=

rechnet. Stbgefeßen oon ber äußern ©inteilung in Seite,
Slbteitungen, Sitel, Stbfcßnitte, Strtifel unb Stbfäße, bienen

atl SRittef jur lleberficßtlgewinnung namentlich bie Sanb»
bemerfungen, SJiarginatien, bie bie innere ©pftematif
ßerftetten. ©ie finb Seftanbteile bei ©efeßelteptel, bienen
mitunter ju beffen ©rgänjung unb ©nttaffung, fönnen
atfo pr Stultegung ßerangejogen werben. 3um Seifpiet
bie brei formen ber teßtwittigen Serfügung : Oeffentticße,
eigenßänbige unb münblicße Serfügung fommen in ben

Sanbbemerfungen ffar unb fpflematifd) pr Unter»

feßeibung. Saburcß wirb große Ueberficßtficßfeit bei
ganjen ©efeßbueßel erjielt.

Sie ©ijffematif ift neu unb fefbfiänbig. ©ie
ftimmt weber mit ber gemeinreeßtfießen, noeß ber bei
Seutfcßen Sürgerficßen ©efeßbueßel, noeß ber ber alten

ißrioairecßte überein.

Sal 3- ®. S. enthält 5 Seite: ißerfonen», gamilien»,
@rb», ©aeßen» unb Dbtigafionenrecßt. Sal Obligationen»
reeßt fommi aul praftifeßen ©rwägungen, weit el aueß jeittieß
ben anbern Seiten folgte, an ben ©eßluß. Saß fieß

bal ißerfonen» unb ^amilienrecßt oor ben anbern ©e»

feßbüeßern burd) Sottftänbigfeit auljeießnet, ift feßon be=

tont worben.
©in allgemeiner Seit feßtt bem 3- © S- ©inen

teitweifen ©rfaß bafür bieten bie allgemeinen Seftimmungen
bei Obligationenrecßtel, bie, gemäß Strt. 7, fofern el fid)
um ©ntfteßung, ©rfüttung unb Stufßebung ber Seriräge
ßanbett, für bal ganje 3- ®- S. gelten, foweit meßt

©pejiafbeftimmungen biel aulfißfießen. Sem erften
Seit bei 3- ©• S. geßt eine ©inteitung ooraul. Sem
teßten Seile folgen all ©eßtußtdet bie namenttieß für bie

Uebergangljeit wid)tigen Stnwenbnngl» unb ©infüßrungl»
beftimmungen.

-3wingenbel unb nacßgiebigel Secßt. Sal
3. ©• S. ßat barauf oerjid)tet, in alten fallen junt oorn»
ßerein ju befiimmen, wal jwingenbel unb wal nacß=

giebtgel Secßt fein foß. ^ßrof. ^uber fagt in feinen @r»

Iäutecungen ©eite 16:
Sie Stnfcßanungen fönnen in Sejug auf ben Um»

fang ber jjreißeit unb bal ©ebot ber öffentlichen ©itte

I Technisohe Zeichnungen f
and Bücher für Architekten, Schreiner, ®

Schlosser, Msler, sowie alle Zweige v
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Recht und die Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft,
bringen fortwährend treffliche Abhandlungen über das
Zivilgesetzbuch.

Der Praktiker, der mit dem Einzelfall zu tun hat,
kann sich sodann mit Vorteil der großen Kommentare
zum deutschen bürgerlichen Gesetzbuch bedienen. Nur
muß er bedenken, daß unser Gesetzbuch in gar vielen
Punkten einen ganz andern Geist atmet. Die Kommen-
tare von Staudinger und Plank werden den Praktiker
z. B. über den Begriff der „Erblichen Verhältnisse" bei
Art. 15 der Einführungsbestimmungen zum Z. G. B.,
welcher Begriff im Uebergangsrecht eine große Rolle
spielt, gut unterrichten. Diesen Begriff kennt nämlich
auch der Art. 213 des Einführungsgesetzes zum deutschen
B. G. B., daß das vierbändige Privat-Recht von Prof.
Huber, worauf Prof. Huber bei seinen Erläuterungen
statt weiterer Ausführungen oft verweist, in keiner ju-
ristischen Bibliothek fehlen darf, braucht nicht besonders
betont zu werden. Auch die Arbeiten der Germanisten
Gierke und Stolbe, ersterer nimmt auf die Entwürfe zum
Z. G. B. Bezug, sind gute Berater. Während der
Uebergangszeit spielen die Fragen des sog. intertemporalen
Rechtes eine große Rolle. Namentlich die Richter und
Anwälte werden sich in der Uebergangszeit mit diesen

Fragen eingehend zu befassen haben. Mit Vorteil wird
der nach Aufklärung suchende hier die bekannten Werke
von Habicht und Affolter und Scherer über das inter-
temporale Recht konsultieren.

Technik und Form. Das Verständnis des Ge-
setzes wird durch die Kenntnis einiger gesetzes-technischer
Regeln erleichtert. Sprache: Ein schönes deutsches
Werk, in edlem deutsch geschrieben, sei das Z. G. B. das
Gesetz ist leicht lesbar und gemeinverständlich, also jeder-
mann, auch dem Laien, leicht zugänglich. Gemeinve'r-
ständliche Sprache bedeutete eine Konzession an die bis-
herigen Gerichtsorganisationen, welche keine Berussrichter
vorsieht, sondern nur Laienrichter. Fremdwörter wurden
durch deutsche ersetzt. Zum Beispiel das „Testament"
heißt künftighin „Letztwillige Verfügung", das „Legat"
„Vermächtnis."

Die Kürze ist eine Besonderheit des Z. G. B. das
Erbrecht z. B. umfaßt nur 166 Artikel (475 bis
64V). In bloß 16 Artikeln (457—466) ist das gesetz-

liehe Erbrecht geregelt. Das Deutsche B. G. B. braucht
zur Regelung seines Erbrechtes nicht weniger als 464
Paragraphen (1922—2385). Zusammenfassung der
Regeln in wenige große Gedanken war das Bestreben
des Gesetzredaktors, weil nach seiner Ansicht nur kurzes
Recht mit Hervorhebung der Hauptgedanken volkstümliches
Recht abgibt. Wichtiges ist dabei nirgends der Kürze
geopfert worden. Die Kasuistik, die erschöpfende Auf-
zählung und Regelung aller möglichen Fälle, ist tunlichst
vermieden, weil der Gesetzgeber nicht alle Fälle voraus-
sehen kann. Verweisungen von einem Artikel auf den
andern kommen nicht vor, ein Vorteil vor dem Deutschen
B. G. B., wo Verweisungen sogar 8. Grades vorkommen
sollen. Tas Z. G. B. gibt die Verweisungen sachlich,
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etwa mit den Worten: Es finden hier auch die Be-
stimmungen des Obligat-Rechtes Anwendung (Art. 7).

Kein Artikel, abgesehen von den wenigen, die Auf-
zählungen enthalten (Art. 393), besteht aus mehr als
drei Absätzen, die Absätze in der Regel wieder aus bloß
einem Satze. Die Anordnung der Artikel erfolgt in der

Regel so, daß an der Spitze die allgemeinen Regeln über
das Wesen des jeweiligen Rechtsinstitutes stehen, dann

folgen die über Anfang. Ende und Wirkung. Wissen-
schaftliche Vollständigkeit ist jedoch nicht angestrebt. Das
Z. G. B. ist eben für die praktische Anwendbarkeit be-

rechnet. Abgesehen von der äußern Einteilung in Teile,
Abteilungen, Titel, Abschnitte, Artikel und Absätze, dienen
als Mittel zur Uebersichtsgewinnung namentlich die Rand-
bemerkungen, Marginalien, die die innere Systematik
herstellen. Sie sind Bestandteile des Gesetzestextes, dienen
mitunter zu dessen Ergänzung und Entlastung, können
also zur Auslegung herangezogen werden. Zum Beispiel
die drei Formen der letztwilligen Verfügung: Oeffentliche,
eigenhändige und mündliche Verfügung kommen in den

Randbemerkungen klar und systematisch zur Unter-
schejdung. Dadurch wird große Uebersichtlichkeit des

ganzen Gesetzbuches erzielt.
Die Systematik ist neu und selbständig. Sie

stimmt weder mit der gemeinrechtlichen, noch der des

Deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches, noch der der alten

Privatrechte überein.

Das Z. G. B. enthält 5 Teile: Personen-, Familien-,
Erb-, Sachen- und Obligationenrecht. Das Obligationen-
recht kommt aus praktischen Erwägungen, weil es auch zeitlich
den andern Teilen folgte, an den Schluß. Daß sich

das Personen- und Familienrecht vor den andern Ge-

setzbüchern durch Vollständigkeit auszeichnet, ist schon be-

tont worden.
Ein allgemeiner Teil fehlt dem Z. G. B. Einen

teilweisen Ersatz dafür bieten die allgemeinen Bestimmungen
des Obligationenrechtes, die, gemäß Art. 7, sofern es sich

um Entstehung, Erfüllung und Aufhebung der Verträge
handelt, für das ganze Z. G. B. gelten, soweit nicht

Spezialbestimmungen dies ausschließen. Dem ersten
Teil des Z. G. B. geht eine Einleitung voraus. Dem
letzten Teile folgen als Schlußtitel die namentlich für die

Uebergangszeit wichtigen Anwendungs- und Einführungs-
bestimmungen.

Zwingendes und nachgiebiges Recht. Das
Z. G. B. hat darauf verzichtet, in allen Fällen zum vorn-
herein zu bestimmen, was zwingendes und was nach-

giebiges Recht sein soll. Prof. Huber sagt in seinen Er-
läuterungen Seite 16:

Die Anschauungen können in Bezug auf den Um-

fang der Freiheit und das Gebot der öffentlichen Sitte
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UEBERBUND.

Äsphaltfabrik Kaptech in Horgen
Sfsel H Qdingss vormals Ufisidii & Gie.
liefern in nur prima Qualität und zu billigsten Konkurrenzpreisen

Msphalfis©läei»pIat4eBig einfach und comhiniert, Holzzement,
^sphaSit-Fappers, Klebemasse fais* Kiespappdächei*, im-
prägniert und rohes HoSzzement'Papies*, Patent-Falzpappe
„Kosmos", Unferdacl>konsti*b.kiion „System Fichtel"
Car>boSineum. Sämtliche Teerprodukte.

Goldene Medaille Zürich 1894.
Telegramme: âsphatï Höngen. 3608 TELEPHON.

ttmßrenb ber Sebenlbauer bel ©efeßel roecßfeln unb
el märe fcßroetlicß ju empfehlen, ben ©efeßeltept
jo ju faffert, baß allbann jebe Inpaffung ber
tßrajil an folcfje SBanblungen oßne 2tbanberung bei
©efeßel aulgefcßloffen märe. 2öo ber ©efefjgeber bie

abfolute ©eltung ßaben roth, foil er el fagen. Sagt er
el nic£)t, fo entfcßeibet barüber ber ©eift ber 3eit.

©iner ber größten llnterfcEjiebe jroifcßen bem alten
unb bem neuen SRecßte befielt woßt in ber 2luffaffung
bei ©efeßgeberl über bal SSefen bei Stecht!. Dal neue
9tecßt mit! bort, wo eine ©ntroicflung benfbar unb cor=
auljufeßen ift, wie alle anbern ©taatlinflilutionen ben
©efefjen ber ©ntwidtung unb Inpaffung folgen. Dal
3- ®. S3, roitl alfo 3roecfrecßt fein.

Diefe Stnpaffung muß ber £RicE)ter felbftoerfiänbticß
im IRaßmen bei ©efeßel oorneßmen. Dem gefeßelan=
roenbenben 9üd)ter werben außerorbentlid) große Äom=
petertjen eingerannt. 3rcar wirb bal fog „$rete ricßter=
ließe ©rmeffen" nom 3- ®- oerpönt. Der Sticßter
barf nicßt fein fubjeftinel ©mpftnben pr 9ticßtfcßnur
feiner ©ntfcßeibung neßmen. @r muß immer objeftioel
iRecßt anmenben. 9Bo balfelbe eine Sücfe aufroeift, muß
ber SRicßter biefe Sücfe erfeßen, in bem ©inne, baß
er eine objeftioe SRecßtlnorm auffteilt, fo wie ber ©efeß--
geber fie aufftehen mürbe. Diefe objeftioe Storni muß
et bann im ©injelfalle anmenben. Dal 3- ©• ääßtt
alfo auf gattj tücßtige iRicßter, fotdße, bie ben ©eift ber
3eit oerfteßen unb, rote bßrof. |)uber fagt, oßne 2In=

feßen ber ißerfon, oßne £>aß unb 3"Tieigung, oßne
Scßroäcße unb ungeitigeë SRitleiben tßrel ßoßen ïtmtel
walten. Dal 3- © V. erßebt bal nobile oiticiam bei
Sticßterl pm eßrenooltften 2fmte bei ©taatel.

Sin Veifpiel möge jeigen, roelcße 93ebeutung ber
©efeßgeber bem 3^9^® einräumt: Söäßrenb früßer
bal tlullegunglrecßt oerlangte, el muffe im 3roeifd ber
SBiße bei ©efeßgeberl pr 3eit bel ©rlaffel bei ©efeßel
ermittelt werben, oertangt bal neue 3- © ®-< ^aß ber
Sfficßter ben 3=aU fo entf'cßetbe, roie ber ©efeßgeber ißn
ß eu t e, nacß bem ©eifte ber neuen 3^ß entfcßeiben
würbe (2lrt, 1 unb 4 3- ®- *8.).

3as neue (Bebäufce für Me Fankels*
-^od?fcl?ttle In 5t. (Sailen.

_

Die 2Iusfüßrung btefel ftatttießen unb ftoljen 33auel
«folgte nacß ben ißtänen non |)errn Sang, Slrcßiteft
ber Drtlgemeinbe @t. ©alten. SRit ben Arbeiten rourbe
em 12. Sjlai 1910 begonnen unb bie Baugrube mar am
^2. Quti 1910 fertig aulgeßoben. ÏÏRit ^Betonteren ber
jfunbamente fonnte am 22. Quni 1910 begonnen mer=
b«i; am 12. SRonember 1910 mar ber ganje Dacßfiußt
«nfgeribßtet.

Dal ©ebäube liegt wefiließ ber ©tabtbibliotßef. @3
Wt eine Sänge non 59,18 m unb eine Diefe oon 14,94 in.
®er öftlidje Deil bei Vauel fteßt nacß ©üben um einen

3)1 eter nor, ßat fomit bort eine Diefe non 15,94 m ;

©ebäubeßöße burcßfcßnittlicß 14 m.
Die ©ruppierung ber Sîâume ift fo angeorbnet, baß

bie Seßrjimmer in ber |>auptfacße nad) ©üben liegen,
roäßrenbbem nad) iRorbett §u bie ßhrribore mit fallen,
bie älborte unb Dreppen untergebraeßt finb. Die 2lb=

roartrooßnung ift im parterre angeorbnet roorben.
Dal ©ebäube wirb bureß eine äßarmroafferßeijung

geßegt. Die 33eleucßtung für bie Seßrjimmer befteßt itt
btifufem ©allicßt. Sîorrtbore, Dreppenßäufer, ülborte unb
Slubitorien werben eleftrifdß erßetit. Die tBentilation ber
Seßr^immer rotrb bureß tBentilationljüge, bie im Dadp
räum bur^ einen ©ammetfanal jum Ventilator gefüßrt
werben, beforgt. Der ^aupteingang bei ©ebäube! liegt
gegen bie 3lotfetfivaße. ^ett unb groß finb bie 9täum=
li^feiten. Qm Sfetter würben eine 2öarenfammtung, bal
eßemifeße Saboratorium mit ^wei a3orbereitungljimmern,
SJltf'roffopierraum, Dunfelfammer, SBerfftätte, 3trcE)it),

.fpeijp uni) ^oßtenraum plaziert, im ißarterre bie pßpfi-
fatifeße ©antmtung, bal iHubitorium für ©ßemte unb
tpßpftf mit jwei Vorbereitunglsimmern, bal Sefejimmer,
bret Seßrjimmer, 3i"HPdr für ißrofefforen, Slbroartrooß»

nung, int erften ©toef bal ^öuro bel IReftoratel, bal
©ißungljimmer, bie Söibliotßef, fecßl Seßr^immer, ein
tprofefforenjimtner ttnb ein ©cßülertnnensimmer.

Deutzer ßohölmotoren
Bauart Diesel

Vorteilhafteste Betriebsmaschinen

in liegender ued stehender Anordnung. 4112 1

Deutzer feg • Benzin Petrol - Motoren
in anerkannt unübertroffener Ausführung durch

Gasmotoren-Fabrik „Deutz'A.-G.
ZÜRICH.
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während der Lebensdauer des Gesetzes wechseln und
es wäre schwerlich zu empfehlen, den Gesetzestext
so zu fassen, daß alsdann jede Anpassung der
Praxis an solche Wandlungen ohne Abänderung des
Gesetzes ausgeschlossen wäre. Wo der Gesetzgeber die

absolute Geltung haben will, soll er es sagen. Sagt er
es nicht, so entscheidet darüber der Geist der Zeit.

Einer der größten Unterschiede zwischen dem alten
und dem neuen Rechte besteht wohl in der Ausfassung
des Gesetzgebers über das Wesen des Rechts. Das neue
Recht will dort, wo eine Entwicklung denkbar und vor-
auszusehen ist, wie alle andern Staatsinstitutionen den
Gesetzen der Entwicklung und Anpassung folgen. Das
Z, G. B. will also Zweckrecht sein.

Diese Anpassung muß der Richter selbstverständlich
im Rahmen des Gesetzes vornehmen. Dem gesetzesan-
wendenden Richter werden außerordentlich große Kom-
petenzen eingeräumt. Zwar wird das sog „Freie richter-
liche Ermessen" vom Z. G. B. verpönt. Der Richter
darf nicht sein subjektives Empfinden zur Richtschnur
seiner Entscheidung nehmen. Er muß immer objektives
Recht anwenden. Wo dasselbe eine Lücke aufweist, muß
der Richter diese Lücke ersetzen, in dem Sinne, daß
er eine objektive Rechtsnorm aufstellt, so wie der Gesetz-
geber sie aufstellen würde. Diese objektive Norm muß
er dann im Einzelfalle anwenden. Das Z. G. B. zählt
also auf ganz tüchtige Richter, solche, die den Geist der
Zeit verstehen und, wie Prof. Huber sagt, ohne An-
sehen der Person, ohne Haß und Zuneigung, ohne
Schwäche und unzeitiges Mitleiden ihres hohen Amtes
walten. Das Z. G.B. erhebt das nodito oiüoiuin des
Richters zum ehrenvollsten Amte des Staates.

Ein Beispiel möge zeigen, welche Bedeutung der
Gesetzgeber dem Zeitgeiste einräumt: Während früher
das Auslegungsrecht verlangte, es müsse im Zweifel der
Wille des Gesetzgebers zur Zeit des Erlasses des Gesetzes
ermittelt werden, verlangt das neue Z. G. B., daß der
Richter den Fall so entscheide, wie der Gesetzgeber ihn
heute, nach dem Geiste der neuen Zeit, entscheiden
würde (Art. 1 und 4 Z. G. B.).

Zas neue Gebäude für die Handels-
Hochschule in St. Gallen.

Die Ausführung dieses stattlichen und stolzen Baues
^folgte nach den Plänen von Herrn Lang, Architekt
der Ortsgemeinde St. Gallen. Mit den Arbeiten wurde
am 12. Mai 1910 begonnen und die Baugrube war am

Juli 1919 fertig ausgehoben. Mit Betonieren der
Fundamente konnte am 22. Juni 1919 begonnen wer-
den; am 12. November 1919 war der ganze Dachstuhl
aufgerichtet.

Das Gebäude liegt westlich der Stadtbibliothek. Es
hat eine Länge von 59,18 m und eine Tiefe von 14,94 m.
^er östliche Teil des Baues steht nach Süden um einen

Meter vor, hat somit dort eine Tiefe von 15,94 m;
Gebäudehöhe durchschnittlich 14 m.

Die Gruppierung der Räume ist so angeordnet, daß
die Lehrzimmer in der Hauptsache nach Süden liegen,
währenddem nach Norden zu die Korridore mit Hallen,
die Aborte und Treppen untergebracht sind. Die Ab-
wartwohnung ist im Parterre angeordnet worden.

Das Gebäude wird durch eine Warmwasserheizung
geheizt. Die Beleuchtung für die Lehrzimmer besteht in
dipusem Gaslicht. Korridore, Treppenhäuser, Aborte und
Auditorien werden elektrisch erhellt. Die Ventilation der
Lehrzimmer wird durch Ventilationszüge, die im Dach-
räum durch einen Sammelkanal zum Ventilator geführt
werden, besorgt. Der Haupteingang des Gebäudes liegt
gegen die Notkerstraße. Hell und groß sind die Räum-
lichkeiten. Im Keller wurden eine Warensammlung, das
chemische Laboratorium mit zwei Vorbereitungszimmern,
Mikroskopierraum, Dunkelkammer, Werkstätte, Archiv,
Heiz- und Kohlenraum plaziert, im Parterre die phtzsi-
kalische Sammlung, das Auditorium für Chemie und
Physik mit zwei Vorbereitungszimmern, das Lesezimmer,
drei Lehrzimmer, Zimmer für Professoren, Abwartwoh-
nung, im ersten Stock das Büro des Rektorates, das
Sitzungszimmer, die Bibliothek, sechs Lehrzimmer, ein
Professorenzimmer und ein Schülerinnenzimmer.
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